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§ 3a

Grundinformation zu § 3a: Die Vorschrift wurde durch das I. KapMarkt-
FördG v. 15.12.1952 (BGBl. I 1952, 793; BStBl. I 1952, 985) zur StBefreiung
der der Zinsen aus sog. Sozialpfandbriefen in das EStG 1951 eingefügt (s. Dok.
Anm. 204). Bei diesen Sozialpfandbriefen handelte es sich nach Abs. 1 Nr. 1–4
um
– Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen (Nr. 1),
– festverzinsliche Schuldverschreibungen und Schatzanweisungen des Bundes

und der Länder mit mindestens dreijähriger Laufzeit (Nr. 2),
– sonstige festverzinsliche Wertpapiere (Nr. 3),
– festverzinsliche Wertpapiere bei besonders förderungswürdigem Verwen-

dungszweck (Nr. 4).
Nach dreimaliger Änderung wurde die wirtschaftslenkende Norm (Sozialzweck-
norm) zur Belebung des Markts für festverzinsliche Wertpapiere (vgl.
BTDrucks. Nr. 3596 v. 10.7.1952) durch StÄndG 1992 v. 25.2.1992 (BGBl. I
1992, 297; BStBl. I 1992, 146) mit Wirkung ab VZ 1992 aufgehoben. Das
BVerfG hat diese Aufhebung für verfassungsgemäß erklärt (BVerfG v. 5.2.2002
– 2 BvR 305, 348/93, BVerfGE 105, 17 mit Anm. Hey, BB 2002, 2312 und
Kanzler, FR 2002, 1020).
Die Kommentierung des § 3a – Stand Oktober 2003 – ist im elektronischen
HHR-Archiv (www.ertragsteuerrecht.de) abgelegt.

Text der zuletzt geltenden Fassung:

§ 3a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

idF des EStG 1990 v. 7.9.1990 (BGBl. I 1990, 1898; BStBl. I 1990, 453),
aufgehoben durch StÄndG 1992 v. 25.2.1992 (BGBl. I 1992, 297;

BStBl. I 1992, 146)
(1) Steuerfrei sind
1. Zinsen aus im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West) ausgegebenen

Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen, wenn die Erlöse aus diesen Wertpapie-
ren mindestens zu 90 vom Hundert zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaues und
der durch ihn bedingten Kosten der Aufschließungsmaßnahmen und Gemeinschaftseinrich-
tungen bestimmt sind;

2. Zinsen aus
a) festverzinslichen Schuldverschreibungen des Bundes und aus Schatzanweisungen des

Bundes mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren,
b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der Länder und aus Schatzanweisungen der

Länder mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren, wenn der Ausschuß für Kapital-
verkehr (§ 6 des Gesetzes über den Kapitalverkehr vom 2. September 1949 – Gesetz-
blatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305) festgestellt hat, daß
die vorgesehenen Ausgabebedingungen das Kurs- und Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht
stören;

3. Zinsen aus vor dem 1. April 1952 – in Berlin (West) vor dem 27. Juni 1952 – im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West) ausgegebenen festverzinslichen Wert-
papieren (ausgenommen Namenschuldverschreibungen) und aus festverzinslichen Wert-
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papieren, die in der Zeit nach dem 31. März 1952 – in Berlin (West) nach dem 26. Juni
1952 – bis zum 17. Dezember 1952 im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in Berlin
(West) ausgegeben und nach dem Gesetz über den Kapitalverkehr vom 2. September 1949
(Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305) genehmigt worden
sind. 2Die Steuerfreiheit bezieht sich auch auf Zinsen aus vor dem 21. Juni 1948 – in Ber-
lin (West) vor dem 25. Juni 1948 – außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes
und von Berlin (West) ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren
a) von Geldinstituten, die nach § 3 der 35. Durchführungsverordnung zum Umstellungs-

gesetz (Öffentlicher Anzeiger Nr. 83 vom 13. September 1949) bis zum 17. Dezember
1952 als verlagert anerkannt worden sind oder vor dem 21. Juni 1948 ihren Sitz in
den Geltungsbereich des Grundgesetzes oder vor dem 25. Juni 1948 nach Berlin (West)
verlegt haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren Sitz in den Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
nach Berlin (West) verlegt haben und auf deren Emissionen § 1 des Gesetzes zur Berei-
nigung des Wertpapierwesens (Wertpapierbereinigungsgesetz) in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 4139–1, veröffentlichten bereinigten Fassung, geändert
durch Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469), – in Berlin (West) § 1 des Gesetzes
zur Bereinigung des Wertpapierwesens (Wertpapierbereinigungsgesetz) vom 26. September
1949 (Verordnungsblatt für Groß-Berlin Teil I S. 346) – anzuwenden ist.

3Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus Industrieobligationen, die nach dem 20. Juni
1948 – im Saarland nach dem 19. November 1947 und in Berlin (West) nach dem
24. Juni 1948 – ausgegeben worden sind, und nicht für Zinsen aus Wandelanleihen und
Gewinnobligationen. 4Sie gilt jedoch für Zinsen aus vor dem 1. Januar 1952 ausgegebenen
Industrieobligationen (ausgenommen Wandelanleihen und Gewinnobligationen), soweit und
nachdem der Zinssatz auf 5,5 vom Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952 – in Berlin (West) nach dem 26. Juni 1952 – im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West) ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren, wenn der Verwendungszweck des Erlöses nach Anhörung des Ausschusses
für Kapitalverkehr (§ 6 des Gesetzes über den Kapitalverkehr vom 2. September 1949 –
Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305) durch Rechtsver-
ordnung als besonders förderungswürdig anerkannt worden ist. 2Eine Anerkennung darf
nur erfolgen, wenn eine Ausgabe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu den üblichen
Bedingungen am Kapitalmarkt nicht möglich ist und wenn der Kapitalverkehrsausschuß
festgestellt hat, daß durch die Ausgabe das Kurs- und Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht
gestört wird.

(2) Eine Anleihe gilt im Sinne des Absatzes 1 als ausgegeben, wenn mindestens ein Wert-
papier der Anleihe veräußert worden ist.
(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Absatz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine
Änderung des Ausgabekurses der Anleihe nicht berührt, wenn der Bundesminister für Wirt-
schaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen die Änderung genehmigt hat.
(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 4 gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne
des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955 ausgegeben worden sind.
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